
Stadt Burgbernheim – Stadtwerke- 

Preisblatt für Netznutzungstarife ab 01.01.2013 

1. Netznutzungsentgelt 
a. Netznutzungsentgelte für Kunden ohne ¼ -h-Leistungsmessung  
 Jahrespreissystem 

Entnahme Grundpreis € / a Arbeitspreis Ct / kWh 

Netzbereich 7 
Niederspannung 0,4-kV 
(NS) 

0,00 5,66 

Entnahme durch Elektro-Speicherheizungen ohne Leistungsmessung 

  Arbeitspreis Ct / kWh 

Netzbereich 7 
Niederspannung 0,4-kV 
(NS) 

 2,00 

Entnahme durch sonstige unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen, (z. B. Elektro-
Wärmepumpen) ohne Leistungsmessung 

 Sockelbetrag € / a Arbeitspreis Ct / kWh 

Mittelspannung (MS)   

Umspannung Mittel- / 
Niederspannung (Usp. 
MS/NS) 

  

Niederspannung (NS) 0,00 2,00 

Preise zuzüglich Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung, Mehrkosten 
gemäß KWKG, Konzessionsabgabe und jeweils zuzüglich Umsatzsteuer. 
 
b. Netznutzungsentgelte für Kunden mit ¼-h-Leistungsmessung 
Die Entgelte für die Netznutzung sind in Abhängigkeit von Jahresbenutzungsdauer und 
Entnahmenetzebene angegeben. 
 
Jahresleistungspreissystem 

 Jahresbenutzungsdauer (T) 

Entnahmestelle T< 2500 h/a T > = 2500 h/a 

Leistungspreis
€ / kWa 

Arbeitspreis 
Ct / kWh 

Leistungspreis 
€ / kWa 

Arbeitspreis 
Ct / kWh 

Netzbereich 5 
Mittelspannung 20-kV 
(MS) 

9,96 3,06 76,93 0,37 

Netzbereich 6 
Umspannung Mittel- / 
Niederspannung (MS/NS) 

9,88 3,52 92,96 0,19 

Netzbereich 7 13,17 3,84 77,57 1,26 



Niederspannung 0,4-kV 
(NS) 
T = Benutzungsdauer der durchgeleiteten Energie 
Die Netzbereiche 1 bis 4 betreffen die vorgelagerten Netzebenen und Umspannungen 
Preise zuzüglich Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung, Mehrkosten 
gemäß KWKG, Konzessionsabgabe und jeweils zuzüglich Umsatzsteuer. 
 
  
Monatsleistungspreissystem 

Entnahmestelle Leistungspreis 
€ / kW u. Monat 

Arbeitspreis 
Ct / kWh 

Netzbereich 5 
Mittelspannung 20-kV 
(MS) 

12,82 0,37 

Netzbereich 6 
Umspannung Mittel- / 
Niederspannung (MS/NS) 

15,49 0,19 

Netzbereich 7 
Niederspannung 0,4-kV 
(NS) 

12,93 1,26 

Die Netzbereiche 1 bis 4 betreffen die vorgelagerten Netzebenen und Umspannungen 
Preise zuzüglich Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung, Mehrkosten 
gemäß KWKG, Konzessionsabgabe und jeweils zuzüglich Umsatzsteuer. 
 
Jahresleistungspreissystem für Entnahme mit Leistungsmessung - Netzreservekapazität 

Entnahmestelle 0 bis 200 h/a 200 h/a bis 400 h/a 400 h/a bis 600 h/a 

 € / kWa € / kWa € / kWa 

Netzbereich 5 
Mittelspannung 20-kV 
(MS) 

27,34 32,80 38,27 

Netzbereich 6 
Umspannung Mittel- / 
Niederspannung (MS/NS) 

27,40 32,88 38,36 

Netzbereich 7 
Niederspannung 0,4-kV 
(NS) 

46,99 56,38 65,78 

 

 

 

 



 
  

2. Entgelt für die Blindarbeit 
Entgelte für Blindstrom  
 Induktiv 1 Induktiv 2 Kapazitiv 1 Kapazitiv 2 
 ct/kvarh ct/kvarh ct/kvarh ct/kvarh 
Grenzen für Entgelt- 
berechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 

Netzbereich 5 
Mittelspannung 20-kV (MS) 1,07 0,00 0,00 0,00 
Netzbereich 6 
Umspannung Mittel- / 
Niederspannung (MS/NS) 1,07 0,00 0,00 0,00 
Netzbereich 7 
Niederspannung 0,4-kV 
(NS) 1,07 0,00 0,00 0,00 
 
3. Messung und Verrechnung von Leistung und Energie 
Die Preise für die Messung und Verrechnung bei Lastprofilspeicher-Messeinrichtungen 
enthalten die Weitergabe der verrechnungsrelevanten Daten (HT- und NT-Wirkarbeitet, 
Blindarbeit, Wirkleistung), nicht jedoch die Weitergabe des Lastganges. 
 
Entgelte - Entnahme und Einspeisung mit Lastgangzählung 
Preis je Messeinrichtung bzw. Kunde  

 Messung Messstellenbetrieb Abrechnung 

 €/a €/a €/a 
MS - Mittelspannung 
(einschließlich Umspannung 
HS/MS) 350,00 630,00 220,00 
Preisabschlag für kundenseitig 
gestellten Wandlersatz 27,82 
 
NS - Niederspannung 
(einschließlich Umspannung 
MS/NS) 300,00 300,00 220,00 
Preisabschlag für kundenseitig 
gestellten Wandlersatz 27,82 
 
Alle Spannungsebenen (HS / MS 
/ NS) - Preisabschlag für: 
- kundenseitig gestellte 
Telekommunikationseinrichtung 65,00 
- statt täglicher nur monatliche 
Datenbereitstellung 36,00 
 
 
 



 
 
 
Entgelte - Entnahme und Einspeisung ohne Lastgangzählung  
Preis je Messeinrichtung bzw. Kunde 
 Messung Messstellenbetrieb Abrechnung 

€/a €/a €/a 
Eintarifzähler 4,20 9,57 12,00 
Zweitarifzähler 4,80 14,48 12,20 
Mehrtarifzähler(>="3) 10,00 20,00 15,00 
Zweitarif-2-Richtungszähler 15,00 20,00 15,00 
Maximumzähler (Ein- oder 
Zweitarifzähler) 15,00 45,00 15,00 
LZ 96h-Zähler 15,00 45,00 15,00 
Prepaymentzähler 15,00 45,00 15,00 
Pauschalanlage 15,00 
Wandler 27,82 
Schaltgerät 12,08 
Telekommunikationskomponente 
Funk-Modem (z.B. GSM) 90,00 
Telekommunikationskomponente 
Festnetz-Modem 65,00 
Intelligente Messeinrichtung 
gem. § 21b EnWG 10,00 20,00 15,00 
 
Darüber hinausgehende Leistungen sind individuell zu vereinbaren. 
 
4. Konzessionsabgabe und KWK-Gesetz 
Die Preise verstehen sich zzgl. der jeweiligen Konzessionsabgabe, den Mehrkosten und der 
Umlage aus dem Gesetz für die Erhaltung, Modernisierung und den Ausbau der Kraft-
Wärme-Kopplung. 
 
5. Umsatzsteuer 
Die in den Ziffern 1 bis 4 genannten Preise sind Entgelte im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 
(Nettopreise). Auf diese wird die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe erhoben. 
 
6. Bestabrechnung 
Errechnet sich nach dem Preissystem bei der Entnahme aus einer bestimmten Spannungs- 
bzw. Umspannebene für einzelne Verbrauchsfälle ein höheres Entgelt als es sich bei der 
Entnahme aus der nachgelagerten (niedrigeren) Spannungs- bzw. Umspannebene errechnen 
würde, so ist das niedrigere Entgelt zu berechnen. 
 
7. Gültigkeit 

Gem. § 20 Abs. 1 EnWG 2011 haben Betreiber von Energieversorgungsnetzen spätestens 
zum 15.10.2012 Netzentgelte für das Jahr 2013 zu veröffentlichen. Gem. § 28 ARegV sind 
zum 01.01.2013 die endgültigen Netzentgelte zu veröffentlichen. Aufgrund der unsicheren 
Datenlage zum 15.10.2012 kann es zu einem geänderten Preisblatt zu den prognostizierten 
Netzentgelten kommen. 


